
HINWEIS:  
 
 
 
Mit der Zubereitung und Abgabe von Speisen dürfen nur Personen beauftragt 

werden, die eine Teilnahmebescheinigung über eine Belehrung nach dem 

Infektionsschutzgesetz nachweisen, oder durch ein gültiges Gesundheits-

zeugnis nach dem Bundesseuchengesetz nachweisen, dass sie frei von an-

steckenden und/oder ekelerregenden Krankheiten sind. 
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